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 Veröffentlicht am 03.06.1987

Norm

StPO §293

Rechtssatz

Im erneuerten Verfahren bleibt es dem Erkenntnisgericht unbenommen, zu einer anderen Beweiswürdigung und zu

anderen Tatsachenfeststellungen als im ersten Urteil zu gelangen, mag auch die Aufhebung dieses Urteils aus anderen

Gründen erfolgt sein.
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